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©  Installationsblock. 

©  Um  bei  einem  Installationsblock  (10)  mit  einem 
Zargenrahmen  (11),  der  sich  auf  einem  am  Rohbo- 
den  befestigten  Traggestell  (12)  abstützt,  die  stati- 
sche  Festigkeit  des  Zargenrahmens  (11)  zu  erhöhen, 
ist  an  diesem  in  Falze  (26)  eine  dünnwandige  Metall- 
platte  (19),  vorzugsweise  eine  verzinkte  Stahlblechta- 
fel  als  Abdeckelement  befestigt,  das  zugleich  als 
Putz-  oder  Fliesenträger  ausgebildet  und  zu  diesem 
Zweck  mit  Schlitzbrückenlochungen  (23)  versehen 
ist.  Die  randseitigen  Brückenabschnitte  (25)  der 
Schlitzbrückenlochungen  (23)  greifen  teilweise  oder 
ganz  in  die  Falze  (26)  am  Zargenrahmen  (11)  ein. 
Sie  bilden  dabei  über  ihre  jeweilige  Eingriffslänge 
Klemmabschnitte  (25a)  in  den  Falzen  (26),  welche 
beim  Einpressen  der  Metallplatte  (19)  in  die  Falze 
(26)  des  Zargenrahmens  (11)  entsprechend  rückver- 
formt  werden.  Diese  Klemmabschnitte  verstärken  die 
Klemmverbindung  zwischen  der  Metallplatte  (19) 
und  dem  Zargenrahmen  (11).  Außerdem  reduziert 
die  Metallplatte  (19)  mit  den  Schlitzbrückenlochun- 
gen  (23)  den  Austritt  bzw.  das  Ausrieseln  des  inner- 
halb  des  Zargenrahmen  (11)  befindlichen  schalldäm- 
menden  Isoliermaterials  nach  außen  in  starkem  Maß. 

Fig.  1 
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Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  einen  Installa- 
tionsblock  mit  einem  Zargenrahmen,  der  mit  einem 
auf  einem  Rohboden  abstützbaren  Traggestell  ver- 
bunden  ist,  an  dem  wenigstens  ein  Sanitärkörper 
sowie  Ver-  und  Entsorgungsleitungen  befestigt 
sind,  während  innerhalb  des  Zargenrahmens  in 
schalldämmendes  Isoliermaterial  eingebettete  Ar- 
maturen,  Leitungen  etc.  und  ggf.  ein  Spülkasten 
angeordnet  sind,  wobei  die  Vorderseite  des  Instal- 
lationsblocks  durch  ein  oder  mehrere,  z.  B.  als 
Putz-  oder  Fliesenträger  ausgebildete  Abdeckele- 
mente  verschlossen  ist,  von  welchen  wenigstens 
eines  in  Falze  am  Zargenrahmen  befestigt  ist. 

Ein  derartiger  Installationsblock  ist  durch  die 
DE-PS  38  00  840  bekannt.  Das  die  Vorderseite  des 
Installationsblocks  etwa  über  die  Höhe  des  Zargen- 
rahmens  abschließende  und  an  drei  Seiten  in  Falze 
am  Zargenrahmen  befestigte  Abdeckelement  be- 
steht  hier  aus  einer  Streckmetallgittertafel,  die  auch 
als  Putz-  oder  Fliesenträger  dient.  Bei  dieser 
Streckmetallgittertafel  handelt  es  sich  um  ein  relativ 
labiles  Bauelement,  welches  zur  Aussteifung  des 
Zargenrahmens  bzw.  zur  Erhöhung  der  statischen 
Festigkeit  desselben  keinen  nennenswerten  Beitrag 
leisten  kann.  Ein  weiterer  Nachteil  dieser  bekann- 
ten  Lösung  besteht  darin,  daß  durch  das  Streckme- 
tallgitter  hindurch  das  schalldämmende  Isoliermate- 
rial,  welches  sich  zur  Einbettung  von  Armaturen, 
Leitungen  usw.  innerhalb  des  Zargenrahmens  bef- 
indet,  leicht  austreten  bzw.  je  nach  Beschaffenheit 
des  Isoliermaterials  auch  ausrieseln  kann.  Zwar 
bietet  sich  zur  Behebung  des  erstgenannten  Man- 
gels  eine  entsprechend  stabile,  geschlitzte  oder 
gelochte,  ebenflächige  Blechplatte  an.  Eine  solche 
läßt  sich  jedoch  in  den  Falzen  am  Zargenrahmen 
nicht  ohne  weiteres  dauerhaft  sicher  befestigen  und 
als  einfache  Loch-  oder  Schlitzplatte  kann  sie  auch 
nicht  das  Austreten  des  Isoliermaterials  verhindern. 
An  der  bekannten  Befestigung  des  Abdeckele- 
ments  in  Falze  am  Zargenrahmen  möchte  man 
andererseits  deshalb  festhalten,  weil  dadurch 
Schraub-  oder  Schweißarbeiten  zur  Verbindung 
dieser  Teile  entfallen,  durch  welche  Rostschutz- 
überzüge,  einschließlich  Zinküberzüge  beschädigt 
werden. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ei- 
nen  Installationsblock  zu  schaffen,  bei  dem  die 
obigen  Nachteile  vermieden  sind  und  der  wenig- 
stens  ein  in  Falze  am  Zargenrahmen  zuverlässig 
zu  befestigendes  Abdeckelement  aufweist,  welches 
die  statische  Festigkeit  des  Zargenrahmens  erhöht 
und  das  unerwünschte  Austreten  von  Isoliermaterial 
aus  dem  Installationsblock  im  Vergleich  zum  Stand 
der  Technik  erheblich  verringert. 

Gemäß  der  Erfindung  wird  obige  Aufgabe  da- 
durch  gelöst,  daß  das  am  Zargenrahmen  befestigte 
Abdeckelement  aus  einer  dünnwandigen  Metallplat- 
te  mit  Schlitzbrückenlochungen  besteht,  und  daß 

randseitige  Brückenabschnitte  der  Schlitzbrücken- 
lochungen  teilweise  oder  vollständig  in  die  Falze 
am  Zargenrahmen  eingreifen  und  über  ihre  Ein- 
griffslänge  beim  Einpressen  der  Metallplatte  in  die 

5  Falze  entsprechend  rückverformte  Klemmabschnit- 
te  in  den  Falzen  bilden,  welche  die  Klemmverbin- 
dung  zwischen  der  Metallplatte  und  dem  Zargen- 
rahmen  verstärken.  Auf  diese  Weise  ist  eine  dauer- 
hafte  zuverlässige  Befestigung  der  als  Abdeckele- 

io  ment  dienenden  Metallplatte  am  Zargenrahmen 
möglich.  Die  Materialdicke  der  Metallplatte  kann 
ohne  weiteres  so  gewählt  werden,  daß  diese  zu 
einer  deutlichen  Erhöhung  der  statischen  Festigkeit 
des  Zargenrahmens  beiträgt.  Die  Schlitzbrückenlo- 

75  chungen  in  der  Metallplatte  führen  ferner  in  vorteil- 
hafter  Weise  zu  einer  im  Vergleich  zum  Stand  der 
Technik  merklichen  Reduzierung  des  Austretens 
bzw.  Ausrieseins  von  Isoliermaterialien  aus  dem 
Installationsblock. 

20  Ausgestaltungen  der  Erfindung  gehen  aus  den 
Unteransprüchen  hervor.  Eine  bevorzugte  Ausfüh- 
rungsform  der  Erfindung  ergibt  sich  aus  Anspruch 
2.  Diese  Lösung  verhindert  scharfkantige  Teile  an 
den  Außenrändern  der  Metallplatte,  die  sonst  eine 

25  Verletzungsgefahr  für  das  Personal  beim  Zusam- 
menbau  des  Installationsblocks  bilden. 

Die  am  Zargenrahmen  fixierte  und  als  Abeck- 
element  dienende  dünnwandige  Metallplatte  be- 
steht  zweckmäßig  aus  einer  Stahlblechtafel  mit  ei- 

30  ner  Materialdicke  von  ca.  0,7  mm  bis  0,8  mm. 
Bei  einer  bevorzugten  Ausführungsform  der  Er- 

findung  hat  die  Stahlblechtafel  eine  Materialdicke 
von  0,75  mm. 

Die  Brückenabschnitte  der  Schlitzbrückenlo- 
35  chungen  weisen  zweckmäßig  eine  Länge  von  ca. 

22  mm,  eine  Breite  von  ca.  5  mm  und  eine  Höhe 
von  ca.  3  mm  auf.  Eine  Metallplatte  bzw.  Stahl- 
blechtafel  mit  solchen  Schlitzbrückenlochungen 
wird  bevorzugt  angewendet,  denn  sie  erfüllt  auch 

40  einwandfrei  ihren  Zweck  als  Putz-  oder  Fliesenträ- 
ger,  wobei  die  Fliesen  im  sog.  Dünnbettverfahren 
(Klebeverfahren)  verlegt  werden  können. 

Die  Erfindung  wird  anschließend  anhand  der 
Zeichnungen  eines  Ausführungsbeispiels  erläutert. 

45  Es  zeigen: 
Fig.  1  eine  Vorderansicht  eines  Installations- 

blocks  mit  einem  Zargenrahmen,  an 
dem  ein  Abdeckelement  gem.  der  Er- 
findung  an  drei  Seiten  klemmend  in 

50  Falze  befestigt  ist,  ohne  Sanitärkör- 
per; 

Fig.  2  eine  Seitenansicht  des  in  Fig.  1  ge- 
zeigten  Installationsblocks,  jedoch  mit 
einem  in  strichpunktierten  Linien  teil- 

55  weise  angedeuteten  Sanitärkörper  in 
Form  eines  WC-Beckens  und 

Fig.  3  eine  Teil-Schnittansicht  entlang  der  Li- 
nie  III-III  in  Fig.  1,  welche  einen  Teil 
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des  Zargenrahmens  und  der  erfin- 
dungsgemäßen  Abdeckplatte  im  ver- 
größerten  Maßstab  veranschaulicht. 

Der  Installationsblock  10  weist  einen  Zargen- 
rahmen  11  in  Form  eines  umgekehrten  U  auf,  an 
dessen  beiden  vertikalen  Teilen  11a,  11b  unten  ein 
Traggestell  12  befestigt 
ist.  Dieses  Traggestell  12  umfaßt  zwei  vertikale 
Schienen  13  mit  im  wesentlichen  U-förmigen  Quer- 
schnitt,  an  deren  unteren  Enden  ein  Querholm  14 
angeschweißt  ist.  An  diesem  Querholm  14  sind 
außen  höhenverstellbare  Gewindebolzen  15  ange- 
ordnet,  an  deren  unteren  Enden  Fußplatten  16  zur 
Befestigung  an  dem  jeweiligen  Rohboden  ange- 
schweißt  sind.  Das  Traggestell  12  dient  zur  Halte- 
rung  eines  Sanitärkörpers,  der  in  Fig.  2  teilweise  in 
strichpunktierten  Linien  zum  Beispiel  als  WC-Bek- 
ken  9 
angedeutet  ist.  Das  WC-Becken  9  wird  von  einem 
innerhalb  des  Zargenrahmens  11  in  schalldämmen- 
des  Isoliermaterial,  z.  B. 

Steinwolle  eingebetteten  Spülkasten  17  über 
ein  Spülrohr  8,  welches  gleichfalls  von  dem  Isolier- 
material  umgeben  ist,  mit  Spülwasser  versorgt. 
Hinter  dem  Traggestell  12  befindet  sich  unterhalb 
des  Zargenrahmens  11  ein  sog.  Montageraum  für 
einen  Ablaufbogen  18  für  das  Abwasser  aus  dem 
WC-Becken  9.  Dieser  Ablaufbogen  18  wird  durch 
eine  Rohrschelle  6  gehalten,  die  am  Traggestell  12 
befestigt  ist.  Das  Spülrohr  8  wird  durch  eine  Rohr- 
schelle  7  fixiert,  die  gleichfalls  am  Traggestell  12 
befestigt  ist. 

Die  Vorderseite  des  Installationsblocks  10  ist 
durch  ein  am  Zargenrahmen  11  an  drei  Seiten 
befestigtes  Abdeckelement  19  und  ein  unteres,  am 
Traggestell  12  befestigtes  Abdeckelement  20  abge- 
schlossen.  Das  Abdeckelement  20  schließt  den 
Montageraum  unterhalb  des  Zargenrahmens  11 
hinter  dem  Traggestell  12  nach  außen  ab  und  ist 
an  diesem  angeschraubt.  Die  Befestigungsschrau- 
ben  für  das  Abdeckelement  20  werden  in  Bohrun- 
gen  21  eingedreht,  die  beim  Ausführungsbeispiel 
im  unteren  Querholm  14  und  einem  oberen  Quer- 
holm  22  ausgearbeitet  sind,  der  sich  zwischen  den 
unteren  Enden  der  vertikalen  Teile  11a  11b  des 
Zargenrahmens  11  erstreckt.  Das  untere  Abdeck- 
element  20  besteht  aus  einer  Stahlplatte  mit  sog. 
Schlitzbrückenlochungen  23,  die  gleich  oder  auch 
verschieden  von  den  Schlitzbrückenlochungen  23 
in  dem  nachstehend  beschriebenen  oberen  Ab- 
deckelement  19  sein  können. 

Als  oberes  Abdeckelement  19  wird  vorzugswei- 
se  eine  Stahlblechtafel  mit  einer  Materialdicke  von 
0,75  mm  verwendet.  Diese  Materialdicke  kann  je- 
doch  in  einem  Bereich  von  ca.  0,7  mm  bis  ca.  0,8 
mm  variieren.  Diese  Stahlblechtafel  ist  gleich  den 
übrigen  metallischen  Teilen  des  Installationsblocks 
10  mit  einem  Zinküberzug  als  Rostschutzhaut  ver- 

sehen  und  sie  weist  die  schon  erwähnten  Schlitz- 
brückenlochungen  23  auf  (Fig.  3).  Die  Schlitzbrük- 
kenlochungen  23  enthalten  über  die  eine  (vordere) 
Seite  der  Stahlblechtafel  hervorstehende  Brücken- 

5  abschnitte  25,  deren  Querschnitt  im  wesentlichen 
die  Form  eines  flachen  U  hat.  Die  beiden  Schenkel 
eines  jeden  Brückenabschnitts  25  gehen  innen  in 
die  Stahlblechtafel  über  und  verlaufen  unter  einem 
spitzen  Winkel  zur  Stahlblechtafel.  Die  Brückenab- 

io  schnitte  25  weisen  jeweils  z.  B.  eine  Länge  L  von 
ca.  22  mm,  eine  Breite  B  von  ca.  5  mm  und  eine 
Höhe  H  von  ca.  3  mm  auf.  Die  Schlitzbrückenlo- 
chungen  23  sind  parallel  verlaufend  und  in  zahlrei- 
chen  vertikalen  Reihen  sowie  von  Reihe  zur  Reihe 

15  versetzt  angeordnet,  wobei  sich  die  Brückenab- 
schnitte  25  benachbarter  vertikaler  Reihen  überlap- 
pen. 

Die  Schlitzbrückenlochungen  23  reichen  ferner 
dicht  an  die  Außenränder  der  Stahlblechtafel  heran, 

20  schneiden  diese  jedoch  nicht.  Dies  bedeutet,  daß 
auch  sämtliche  randseitigen  Brückenabschnitte  25 
vollständig  sind. 

Der  Zargenrahmen  11  setzt  sich  aus  den  im 
Querschnitt  gleichartigen  vertikalen  Teilen  11a  und 

25  11b  und  einem  oberen  horizontalen  Teil  11c  zu- 
sammen.  Sämtliche  Teile  11a  -  11c  des  Zargenrah- 
mens  11  sind  an  ihrer  Außenseite  über  jeweils  ihre 
gesamte  Länge  mit  einem  Falz  26  versehen,  die 
zur  klemmenden  Befestigung  des  Abdeckelements 

30  19  an  drei  Seiten  dienen.  Beim  randseitigen  Ein- 
pressen  des  Abdeckelements  19  in  die  drei  Falze 
26  am  Zargenrahmen  1  1  werden  die  teilweise  oder 
vollständig  in  die  Falze  26  eingreifenden  Brücken- 
abschnitte  25  über  ihre  jeweilige  Eingriffslänge 

35  rückverformt,  um  Klemmabschnitte  25a  in  den  Fal- 
zen  26  zu  bilden,  welche  nur  noch  ganz  geringfü- 
gig  über  die  Außenseite  bzw.  Vorderseite  der 
Stahlblechtafel  hervorstehen. 

An  dieser  Stelle  sei  bemerkt,  daß  das  obere 
40  Abdeckelement  19  so  montiert  wird,  daß  die  Brük- 

kenabschnitte  25  der  Schlitzbrückenlochungen  23 
nach  außen  abstehen  (Fig.  3),  so  daß  das  Abdeck- 
element  19  gleichzeitig  als  Putz-  oder  Fliesenträger 
verwendet  werden  kann.  Ferner  ist  die  Anordnung 

45  so  getroffen,  daß  die  Außenseite  des  oberen  Ab- 
deckelements  19  mit  der  Außenseite  des  unteren 
Abdeckelements  20  im  wesentlichen  fluchtet. 

Es  ist  auch  eine  Ausführungsform  der  Erfin- 
dung  vorgesehen,  die  nur  ein  einziges,  sich  über 

50  die  Bauhöhe  des  Installationsblocks  erstreckendes 
Abdeckelement  hat.  Letzteres  kann  im  Bereich  des 
Montageraums  ein  aufklappbares  Teil  aufweisen. 
Dieses  Abdeckelement  besteht  aus  einer  Stahl- 
blechtafel  mit  einer  Dicke  von  z.  B.  0,75  mm  und 

55  enthält  die  gleichen  Schlitzbrückenlochungen  23. 

Patentansprüche 
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1.  Installationsblock  mit  einem  Zargenrahmen, 
der  mit  einem  auf  einem  Rohboden  abstützba- 
ren  Traggestell  verbunden  ist,  an  dem  wenig- 
stens  ein  Sanitärkörper  sowie  Ver-  und  Entsor- 
gungsleitungen  befestigt  sind,  während  inner-  5 
halb  des  Zargenrahmens  in  schalldämmendes 
Isoliermaterial  eingebettete  Armaturen,  Leitun- 
gen  etc.  und  ggf.  ein  Spülkasten  angeordnet 
sind,  wobei  die  Vorderseite  des  Installations- 
blocks  durch  ein  oder  mehrere,  z.  B.  als  Putz-  10 
oder  Fliesenträger  ausgebildete  Abdeckele- 
mente  verschlossen  ist,  von  welchen  wenig- 
stens  eines  in  Falze  am  Zargenrahmen  befe- 
stigt  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  am 
Zargenrahmen  (11)  befestigte  Abdeckelement  75 
(19)  aus  einer  dünnwandigen  Metallplatte  mit 
Schlitzbrückenlochungen  (23)  besteht,  und  daß 
randseitige  Brückenabschnitte  (25)  der  Schlitz- 
brückenlochungen  (23)  teilweise  oder  vollstän- 
dig  in  die  Falze  (26)  am  Zargenrahmen  (11)  20 
eingreifen  und  über  ihre  Eingriffslänge  beim 
Einpressen  der  Metallplatte  (19)  in  die  Falze 
(26)  entsprechend  rückverformte  Klemmab- 
schnitte  (25a)  in  den  Falzen  (26)  bilden,  welche 
die  Klemmverbindung  zwischen  der  Metallplat-  25 
te  (19)  und  dem  Zargenrahmen  (11)  verstär- 
ken. 

2.  Installationsblock  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichent,  daß  die  Schlitzbrückenlochun-  30 
gen  (23)  höchstens  bis  dicht  an  die  Außenrän- 
der  der  Metallplatte  (19)  reichen,  ohne  diese 
zu  schneiden. 

3.  Installationsblock  nach  Anspruch  1,  dadurch  35 
gekennzeichnet,  daß  die  am  Zargenrahmen 
(11)  fixierte  und  als  Abdeckelement  (19)  die- 
nende  dünnwandige  Metallplatte  aus  einer 
Stahlblechtafel  mit  einer  Materialdicke  von  ca. 
0,7  mm  bis  0,8  mm  besteht.  40 

4.  Installationsblock  nach  Anspruch  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Stahlblechtafel  (19) 
eine  Materialdicke  von  0,75  mm  hat. 

45 
5.  Installationsblock  nach  Anspruch  1,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  die  Brückenabschnitte 
(25)  der  Schlitzbrückenlochungen  (23)  eine 
Länge  (L)  von  ca.  22  mm,  eine  Breite  (B)  von 
ca.  5  mm  und  eine  Höhe  (H)  von  ca.  3  mm  50 
aufweisen. 
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